
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner 

und Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 3743/A der 
Abgeordneten August Wöginger, Bedrana Ribo, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Allgemeine 
Pensionsgesetz geändert werden (2391 d.B.) (TOP 9) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen : 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

Art. 1 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung „6.", die Z 4 lautet: 

»4. § 786 Abs. 2 lautet: 

„(2) § 742 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 69/2023 tritt mit 1. Juli 
2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. März 2024 außer Kraft."« 

b) Nach <ier Z 4 wird folgende Z 5 eingefügt: 

»5. Im § 786 wird nach dem Abs. 2fo/gender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) § 742c samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 69/2023 tritt mit 1. Juli 
2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft."« 

c) Nach der (nunmehrigen) Z 6 wird folgende Z 7 angefügt: 

>>7. Nach § 795 wird folgender § 796 samt Überschrift angefügt : 

„Verfügung über Impfstoffe und Bedarfsmaterialien zur Verabreichung von COVID-19-
lmpfstoffen sowie über COVID-19-Arzneimittel 

§ 796. ( 1) Der/Die Bundesminister/ in für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird 
ermächtigt, über vom Bund angeschaffte COV I D-19-lmpfstoffe und über vom Bund angeschaffte 
Bedarfsmaterialien zur Verabreichung von COVID- 19- lmpfstoffen bis zum Ablauf des 30. Juni 2024 zu 
verfügen und zwar 

1. durch die entgeltliche Verteilung an inländische Rechtsträger oder Einzelpersonen oder 

2. durch die unentgeltliche Verteilung an inländische Rechtsträger oder Einzelpersonen, soweit diese 
zur Eindämmung von COVID-19 erforderlich ist, oder 

3. soweit der Bedarf im Inland gedeckt ist 

a) im Einvernehmen mit dem/der Bundesminister/ in für europäische und internationale 
Angelegenheiten durch die entgeltliche Übereignung von Impfstoffen an internationale 
Organisationen und Staaten, wobei die Übereignung auch unentgeltlich erfolgen kann, wenn 
dies entwicklungs-, nachbarschafts- bzw. gesundheitspo litische Gründe nahelegen, oder 

b) durch die unentgeltliche Übertragung von Bedarfsmaterialien an internationale Organisationen 
und die entge ltliche oder unentgeltliche Übertragung von Bedarfsmaterialien an andere Staaten. 

(2) Für vom Bund angeschaffte COVID-19-Arzneimittel gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass der/die 
Bundesminister/in ermächtigt wird, bis zum Ablauf des 30. April 2024 über diese zu verfügen."« 

Art. 2 (Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung „ 7. ", die Z 4 lautet: 

»4. § 408 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB/. I Nr. 10112023 erhält die Paragraphenbezeichnung 
„§ 408a". « 
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b) Nach der Z 4 werden folgende Z 5 und 6 eingefügt: 

))5. § 408 Abs. 2 lautet: 
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„(2) § 380 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 69/2023 tritt mit 1. Juli 
2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. März 2024 außer Kraft." 

6. Im § 408 wird nach dem Abs. 2folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) § 380c samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 69/2023 tritt mit 1. Juli 
2023 in Kraft und mit Ablauf des 31 . Jänner 2024 außer Kraft."« 

Art. 3 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung „6.", die Z 4 lautet: 

))4. § 403 Abs. 2 lautet: 

„(2) § 374 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 69/2023 tritt mit 1. Juli 
2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. März 2024 außer Kraft."« 

b) Nach der Z 4 wird folgende Z 5 eingefügt: 

>>5. Im § 403 wird nach dem Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) § 374c samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 69/2023 tritt mit 1. Juli 
2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft."« 

Art. 5 (Änderung des Arbeitszeitgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Die Z 2 (§ 34 Abs. 39) erhält die Bezeichnung „3. ". 

Begründung 

Zu Art. 1 Z 4, Art. 2 Z 5 und Art. 3 Z 4 (§ 786 Abs. 2 ASVG; § 408 Abs. 2 GSVG; § 403 Abs. 2 
BSVG): 

Nach der derzeit ge ltenden Rechtslage sehen die §§ 786 Abs. 2 ASVG, 408 Abs. 2 GSVG und 403 Abs . 2 
BSVG vor, dass die Bestimmungen betreffend die Durchführung von COVID-19-Tests im 
niedergelassenen Bereich(§§ 742 ASVG , 380 GSVG und 374 BSVG) mit Ablauf des 31. Dezember 2023 
außer Kraft treten. Die Durchführung von COVID-19-Tests wird jedoch für die Feststellung einer Infektion 
mit SARS-CoV-2 und für die Festlegung der weiteren Behandlungsschritte (insbesondere Verschreibung 
von COVID-19-Heilmitteln) auch weiterhin notwendig sein . Durch den gegenständlichen 
Abänderungsantrag soll daher die Geltungsdauer der Bestimmungen bis zum Ablauf des 31. März 2024 
verlängert werden. 

Zu Art. 1 Z 5, Art. 2 Z 6 und Art 3 Z 5 (§ 786 Abs. 2a ASVG; § 408 Abs. 2a GSVG; § 403 Abs. 2a 
BSVG): 

Die§§ 742c ASVG , 380c GSVG , 274c BSVG und 261 c B-KUVG betreffend die Zahlung eines pauschalen 
Honorars für die Abgabe von Heilmitteln zur Behandlung von COVID-19 treten nach der derzeit geltenden 
Rechtslage mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. Da der Einsatz von Heilmitteln bei der 
Behandlung von COVID-19 auch weiterhin notwendig sein wird und davon auszugehen ist, dass 
entsprechende vom Bund finanzierte Heilmittel bis zum 31 . Jänner 2024 zur Verfügung stehen werden, 
sollen die diesbezüglichen Regelungen bis zum Ablauf des 31. Jänner2024 bestehen bleiben . 

Zu Art. 1 Z 7 (§ 796 ASVG): 

Das Bundesgesetz, mit dem zur Abdeckung des Bedarfes zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie 
Ermächtigungen zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt werden , tritt mit Ablauf des 31 . Dezember 
2023 außer Kraft. Damit entfällt unter anderem aber für den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz auch die haushaltsrechtliche Ermächtigung über im Eigentum des Bundes 
stehende Bestände an COVID-19-lmpfstoffen und an Bedarfsmaterialien zur Verabreichung von 
COVID-19-lmpfstoffen zu verfügen. Durch die vorgeschlagene Bestimmung soll eine derartige 
haushaltsrechtliche Ermächtigung - in inhaltlicher Übereinstimmung mit der bestehenden Regelung - auch 
für den Zeitraum Jänner bis Juni 2024 geschaffen werden. 
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Dies gilt auch für die Ermächtigung über COVID-19-Arzneimittel zu verfügen , diese soll bis 30. April 2024 
geschaffen werden . 

Zu Art. 2 Z 4 (§ 408a GSVG): 

Es wird ein redaktionelles Versehen bereinigt. 

Zu Art. 5 

Die Nummerierung der Ziffern soll berichtigt werden . 
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